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Attalis (nach Attalos I. von Pergamos benannt)
hinzukam, und unter Hadrian sogar eine 13.
Phyle, Hadriauis, errichtet wurde. Die Zahl der
Mitglieder, welche seit dem Hinzutritt der Ptole-
ma'is und Attalis jedenfalls 600 war, wird jetzt
wieder 500. Vor dem Amtsantritt mußten die
Mitglieder schwören, für das Beste des Staats
sorgen und ihre Befugnisse nicht überschreiten zu
wollen. Persönliche Vorrechte der Buleuteu für
die Dauer ihres Amtes waren Freiheit vom
Kriegsdieuste, ein besonderer Platz im Theater
und das Recht einen Myrthenkranz zu tragen.
Außerdem erhielt jeder der Buleuten für jeden
Sitzungstag einen Sold von einer Drachme, ju-t-
a&amp;amp;os ßovlevziKÖg. Nach Ablauf des Jahres
wurde der ganze Rath nach der Rechnungsablage,
wenn er sein Amt befriedigend verwaltet hatte,
durch eineu goldenen Kranz vom Volke geehrt.
Die Opfer beim Antritt ihres Amts hießen bIg-
iztjqicc, nach Vollendung des Amtes b^lzt]qlu. —
Die Geschäfte des Raths bestanden nun zunächst
darin, daß er alles vorher berieth, was vor das
Volk gebracht wurde [Flut. Sol. 19.), eine
Schranke der Demokratie, die später wol zuweilen
überschritten wurde. Dieser Stellung entsprach
es auch, daß er die Berichte der Feldherrn em¬
pfing und sremde Gesandte in die Volksversamm¬
lung einführte. Außerdem Übte der Rath noch eine
sehr ausgedehnte verwaltende Thätigkeit. Xen. rep.
Ath. 3, 2. Er hatte die Aufsicht Über die gesammte
Verwaltung, namentlich über die Finanzen: er
hatte die Staatsgefälle, nämlich den Ertrag der
Staatsgüter, Zölle und Personen- und Gewerbe-
Steuer der Nichtbürger zu verpachten und die
Pachtsummen einzutreiben, wobei er sogar die
säumigeu Pächter und deren Bürgen fesseln konnte
{Demostli. Timocr. 146.); ebenso kam es ihm zu,
die Zölle jährlich zu verpachten. Ferner sand
die Dokimasie der Archonten und vielleicht aller
übrigen Beamten vor ihm statt. Auch hatte er
Gerichtsbarkeit, aber eine beschränkte, denn er
konnte nur Geldstrafen bis zn 500 Drachmen
auflegen, während er schwerere Vergehen, die bei
ihm angezeigt waren, an die Gerichte zn bringen
hatte. — Beschlüsse, die er saßt (natürlich nur in
Sachen, die zu seinem Wirkungskreise gehören),
haben für sein Amtsjahr Gültigkeit. Demostli.
Aristocr. 92. Selbständige Gewalt hatte er nur,
wenn das Volk ihn zum uvzoxquzojq machte.
Anäoc. viyst. 15. Demosth. fals. leg. 154. —
Die Versammlungen des Raths fanden außer an
Festtagen täglich statt, und zwar im BovIbvzyiqlov.
Zur Erleichterung des Geschäftsganges und zur
Leitung des Gauzeu, auch um den Staat zu
keiner Zeit ohne berathende Behörde zu lassen,
war der ganze Rath in 10 Theile nach den 10
Stämmen, jede Abtheilung also aus 50 Mit¬
gliedern bestehend, getheilt. Jede Abtheilung
hatte die Verpflichtung, den 10. Theil des Jah¬
res hindurch, je 35 oder 36 Tage (das attische
Mondjahr hatte 354, das Schaltjahr 384 Tage),
im Schaltjahr 38 oder 39 Tage, nach einer durch
das Loos bestimmten Ordnung, den ganzen Tag
über beisammen zu sein, in der Qolog nahe ant
BovlsvzrjQLov, in alten Zeiten im Uqvzuvblov ;
hier speisten sie früher mit den Ehrengästen des
Staates (f. ’A s lg izoi und Ulzt/g ig), später in
der Qolog, während die Staatstafel im Pryta-
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neion verblieb. Die Function eines der Fünfzig und
die Zeitdauer der Function heißt Prytaneia (tcqvzu-
vcLd)^ die Fünfzig, die an der Reihe waren, heißen
TtQvzüvsig (über die andern Bedeutungen s. TLqv-
zavig)] cpvlr] tiqvzuvbvovgu heißt der Stamm,
der den Vorsitz hat. Die Prytanen erbosen für
jeden einzelnen Tag einen inLazuzrig aus ihrer
Mitte, welcher den Vorsitz im Rathe und in der
Volksversammlung hat und die Schlüssel zur
Burg und zum Archiv, sowie das Staatssiegel
aufbewahrt. Später jedoch, bald nach dem Ar¬
chontat des Naufiuikos (378 v. C.), erboste jener
Epistates, wenn er bett Rath berufen hatte, 9
tcqobSqol , einen aus jeder Phyle außer der ngv-
zavsvovGd, und an einen dieser 9 „und seine
gv^i7iq6sSqolu: wie es in den Inschriften heißt,
gibt der Epistates den Vorsitz im Rath und Volks¬
versammlung ab. Dieser heißt dann ebenfalls
iniGzcczTjg. Der Epistates der cpvXrj tiqvzu¬
vbvovgu hat nur noch den Vorsitz unter den Pry-
tanen, die Aufbewahrung der Schlüssel und des
Siegels sowie die Wahl jener tzqobSqol, die cpvlr;
KQvzuvivovGu nichts weiter mehr zu thun, als
in der froXog versammelt zn bleiben und jeden
Tag einen Bmczuzrig zu wählen. — Zum Rathe
gehörten ferner noch der ygu^ifiuzBvg o nazu tiqv-
ruvbluv nlr]Qco&amp;amp;£Lg, der für jede Prytauie, ge¬
wöhnlich nicht ans den Prytauen, erlooft wurde
(nach dem Secretär der ersten Prytanie, og nprä-
zog syQUfiaüzsvs, wird zuweilen das Jahr be¬
zeichnet), er hatte die Aufbewahrung der Be¬
schlüsse zu veranlassen; ferner ein vom Rath er¬
wählter ygufi^uxsvg zäv ßovXsvzäv • drittens
ein von der Volksversammlung eingesetzter, wel¬
cher die Erkenntnisse in Rath und Volksversamm¬
lungen vorlas. Alle drei waren Buleuten. Dazu
kam ein Controleur (uvzLygucpBvg zfjg ßovXfjg)
nnd eine Anzahl subalterner yguunuzBig, vno-
yQU[i[iuz8ig lt. s. w.

Bulis, BovUg, 1) rj B., Hafenstadt int südl.
Phokis, unfern der Bai von Antikyra, an der
Grenze von Boiotien ant Fuße des Helikon, ur¬
sprünglich wol eine phoinikische Ansiedlung, dann
von Korinth aus dorisirt. Die Bewohner lebten
vorzugsweise von der Fischerei der Purpurschne¬
cken. Strab. 9, 423. Paus. 2, 37, 2. — 2) ö
B., ein Spartaner, erbot sich neben dem Sper-
thias freiwillig für feilt Vaterland durch den
Tod den Zorn des alten Heros Thalthybios zn
sühnen, welchen die Spartaner durch Ermordung
der persischen Gesandten (Hdt. 6, 48.) auf sich
geladen hatten. Der König Terxes aber, zu dem
sie sich begaben, um sich feiner Rache preiszuge¬
ben, entsandte sie wieder in ihre Heimat, weil er
die Spartaner nicht von ihrer Schuld lösen wollte.
Der Zorn des Talthybios gegen die Spartaner
war nuu gesühnt, ruhte aber noch auf dem Ge¬
schlechte der beiden Gesandten, die selbst davon
verschont blieben, deren Söhne aber, Mblaos
und Anaristos, geraume Zeit später (430) auf
einer Gesandtschaft nach Asien vom Thrakier-
könige Sitalkes an die Athener verrathen und von
diesen gebbtet wurden. Hdt. 1, 134—137. Thue.
2, 67. Luc. Dem. enc. 32.

Bulla, eine platte, goldene Kapsel, welche nach
altetruskischer Sitte von den vornehmen Kindern
an einem Bande um den Hals getragen wurde.
Plin. 28, 4, 7. Cic. Verr. 1, 44. 58. Die


